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RS UVS Kärnten 1995/11/20 KUVS-
1343/1/95
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.11.1995

Rechtssatz

Erstattet der Beschuldigte fristgerecht eine Lenkerauskunft, so ist eine Fristversäumnis überhaupt nicht eingetreten.

Der Umstand, daß das Formular für die Erteilung der Lenkerauskunft von der Berufungswerberin insoferne

widersprüchlich ausgefüllt wurde, als sie zwei mögliche Fahrzeuglenker namhaft machte, stellt jedoch keinen

Wiedereinsetzungsgrund dar.

Quelle: Unabhängige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
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